


2.6. Gemeinschaftsbriefkästen
Sind an einem Haus mehr beschriftete Klingeln, als Brief-
kästen, so handelt es sich um Gemeinschaftsbriefkästen.

Jede mit einem Namen beschriftete Klingel stellt einen 
Haushalt dar. Hier muss für jeden Haushalt eingeworfen 
werden! Gleiches gilt bei Türschlitzen.

2.3. Werbung nur in den Briefkasten stecken
Die Werbung nicht in Treppenhäuser, Gartenzäune,  
Hausflure, Zeitungsrollen oder vor der Haustüre ablegen.
Prospekte innerhalb des Briefkastens sind sicherer!

	Pro Briefkasten von jeder Sorte nur 1 Exemplar 
	 einwerfen!

2.4. Ist der Briefkasten nicht zugänglich?
Es handelt sich um ein sogenanntes „Klingelhaus“ mit  
innen liegenden Briefkästen. In diesem Fall bitte klingeln 
und versuchen, über einen Hausbewohner Eintritt zu  
erhalten, um an die Briefkästen zu gelangen.

Falls in einem Klingelhaus absolut nicht zugestellt werden 
kann, teilen Sie uns dies umgehend mit! Wir finden eine 
Lösung.

2.5. Mehrere Prospekte an einem Zustelltag
Werden mehrere unterschiedliche Prospektsorten (Mehr-
fachwürfe) angeliefert, so empfiehlt sich vor dem Verteilen 
die Vorbereitung der Prospekte:
Bitte alle größeren Prospekte in das kleinste einlegen, 
vor dem Briefkasten-Einwurf jedoch alle wieder raus und 
zusammen mit dem kleinsten obenauf in den Briefkasten 
stecken: Somit wird jeder Prospekt einzeln von den Leuten
wahrgenommen.

	Prospekte dürfen niemals ineinander gelegt in den 
	 Briefkasten geworfen werden!

4.2. Krankheit / Urlaub
Bei Verhinderung wegen plötzlicher Erkrankung oder gar 
Unfall müssen wir sofort benachrichtigt werden, falls die 
Verteilung von Ihnen nicht anderweitig geregelt werden 
kann.

Wird die Verteilung nicht von Ihnen persönlich vorge-
nommen und von Ihnen selbst eine Aushilfe eingesetzt, 
benötigen wir eine Mitteilung mit Namen, Adresse und 
Telefonnummer des anderen Verteilers!

Urlaubswünsche sind uns rechtzeitig anzumelden  
(mindestens 4 Wochen im Voraus)! 

2.7. Sonderfälle beachten
Es gibt Prospekte, die an alle Haushalte, also auch an die 
mit Werbeverboten zugestellt werden dürfen  
(Bsp.: Verteilungen von gemeinnützigen Einrichtungen, 
politischen Parteien, o. ä.).

In diesem Fall erhalten Sie von uns eine genaue Mit-
teilung auf dem Lieferschein oder einem Zusatzblatt, wie 
die Verteilung zu erfolgen hat.

	Lesen Sie grundsätzlich diese Sonderinformationen,
	 bevor mit der Verteilung begonnen wird!

4.1. Haushaltszahlen = (Anzahl an Prospekten)
Die Menge an Prospekten je Bezirk kann sich im Laufe  
der Zeit verändern. Z.B. neue Wohnungen oder Häuser 
entstehen, Werbeverbote an den Briefkästen werden neu 
angebracht oder entfernt.

Teilen Sie uns bitte umgehend mit, wenn sich die benötigte 
Stückzahl ändert und Sie mehr oder auch weniger Pro-
spekte benötigen!

4. Sonstiges:

3.1. Werbeverbote beachten
Bei Werbeverboten, wie: „keine Werbung“, „Werbung 
verboten“ oder anderen eindeutigen Hinweisen dürfen 
keine Prospekte eingeworfen werden.

	bei Werbeverbot niemals einwerfen!

Formel:

Bruttoverteilung (an alle Haushalte)
- Werbeverbote (Einwurfsverbote)
= Nettoverteilung

Zusatzblatt mit 
Sonderinformation!

3. Werbeverbote:


